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Siegelgestaltung Software 

Software 
Der Begriff Software bezeichnet die Ge-
samtheit der Programme, die zum Be-
trieb eines Rechnersystems sowie zur Lö-
sung der mit Hilfe des Rechnersystems 
durchzuführenden betrieblichen Aufga-
ben benötigt werden. Software wird ge-
genüber den physischen Komponenten 
eines Rechnersystems, der Hardware, ab-
gegrenzt. 
Unter dem Blickwinkel des Bezugs zu 
betrieblichen Aufgaben wird zwischen 
Anwendungssoftware und Systemsoft-
ware unterschieden. Die zur Anwen-
dungssoftware gehörigen Anwendungs-
programme beschreiben Lösungsverfah-
ren für automatisierbare betriebliche 
Aufgaben bzw. für automatisierbare Teil-
aufgaben betrieblicher Aufgaben. Bei-
spiele sind Anwendungsprogramme zur 
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Softwarekontrollen Soll-Objekt 

Auftragsabwicklung, Zahlungsabwick-
lung, Buchführung und Kostenrechung. 
Um die Komplexität von Anwendungs-
programmen in Grenzen zu halten, um 
häufig benötigte Programmteile zu stan-
dardisieren und um Anwendungspro-
gramme auf unterschiedlichen Rechner-
systemen lauffähig zu gestalten (Portier-
barkeit), werden die nicht anwendungs-
spezifischen Teile der Software getrennt 
von der Anwendungssoftware realisiert. 
Diese Programme bilden die Systemsoft-
ware. Zur Systemsoftware gehören neben 
den Betriebssystemen insbesondere Pro-
gramme zur Unterstützung der Mensch-
Rechner-Kommunikation (User-Interfa-
ce-Management-Systeme, UIMS), der 
Rechner-Rechner-Kommunikation 
(Netzwerkbetriebssysteme, NWBS) und 
der Datenverwaltung (Datenbankver-
waltungssysteme, DBVS). Bei modernen 
Betriebssystemen sind Teile von UIMS, 
NWBS und DBVS häufig bereits als inte-
grale Bestandteile enthalten. 
Unter dem Blickwinkel der Standardisie-
rung wird zwischen Standard- und Indivi-
dualsoftware unterschieden. Da System-
software fast ausschließlich Standardsoft-
ware darstellt, wird diese Unterscheidung 
in erster Linie auf den Bereich der An-
wendungssoftware angewandt. Funk-
tionsneutrale Standardsoftware dient z.B. 
der Unterstützung von Büroarbeit (Text-
verarbeitung, Tabellenkalkulation, Gra-
phik). Funktionsspezifische Standard-
software unterstützt einzelne betriebli-
che Funktionen (Vertrieb, Beschaffung, 
Personalwesen). Funktionsübergreifende 
Standardsoftware unterstützt Geschäfts-
prozesse in ganzheitlicher Form. Die An-
passung von Standardsoftware an spezifi-
sche betriebliche Anforderungen erfolgt 
durch Konfiguration und Parametrisie-
rung. 

Im Gegensatz zur Standardsoftware wird 
Individualsoftware für die spezifischen 
Anforderungen eines Unternehmens er-
stellt. Die Entwicklung kann als Eigen-
entwicklung oder Fremdentwicklung 
durch einen Softwarehersteller erfolgen. 
Neben geringeren Stückkosten bietet 
Standardsoftware im Vergleich zu Indivi-
dualsoftware den Vorteil, daß die Pro-
gramme einer besseren Verfahrensprü-
fung unterzogen werden können. Dies 
stellt einen wichtigen Qualitätsfaktor 
dar. 
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